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Dienſtweiſung

für den

Vorſtand des Amtsgefängniſſes —

§. 1.

Der Amtsvorſtand des Ortes , in welchem die

Strafanſtalt ſich befindet , ift der Vorſtand derſelben .

§. 2.

Der Vorſtand hat die oberſte Leitung der Anſtalt ,

und überwacht den Vollzug der Dienſt - und Haus⸗

ordnungen . Er beſorgt den geſchäftlichen Verkehr

mit den Behörden und Privaten .

§. 3.

Die Eröffnungen der Aemter über Verurtheilungen

zur Amtsgefängniß - Strafe gehen an den Vorſtand .

Die eingelieferten Gefangenen werden ihm vorgeführt ,

worauf er , nachdem er die Begleitungspapiere geprüft ,
und ſich von der Identität der Perſon überzeugt hat ,

die Aufnahme in die Anſtalt verfügt .

§. 4.

Er läßt die etwa im Urtheil erkannten Schärfungen
im Anfang der Straferſtehung vollziehen .
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Der Vorſtand läßt durch den Aufſeher die Per —

ſonalakten des Gefangenen , wozu das Urtheil ſammt

Entſcheidungsgründen , das Einlieferungsſchreiben 1c.

gehört , anlegen , die nöthigen Bemerkungen eintragen ,

und ſorgt für Nachtragung der ſich während des

Strafvollzugs ergebenden Bemerkungen.

§. 6.

Briefe , welche der erſte Aufſeher ihm als anſtößig

vorlegt ( §. 9 der allg . - . ) , werden von dem

Vorſtand nach Befinden abgelaſſen oder der Perſon ,
von welcher ſie herrühren , mit Bezeichnung der an -

ſtößigen Punkte zurückgeſtellt oder vernichtet .
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Vleoon ihm allein hängt die Erlaubniß zum Beſuch

der Anſtalt ab , wo der Beſuchende nicht einen Er —

laubnißſchein von vorgeſetzter Behörde hat . $
§. 8.

Der Vorſtand hat die Anſtalt wöchentlich einige

Wale zu beſuchen , ſich mit den Gefangenen gu be -

ſprechen , ihre Beſchwerden und Bitten auf geeignete
Weiſe zu erledigen .
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§ . 9 . À

Sm Falle der Entlaſſung der Gefangenen hat er

nach §. 34 der allg . . Ordn . zu verfahren . Er

iſt dafür verantwortlich , daß kein Gefangener länger

als die urtheilsmäßige Zeit in der Anſtalt zurückge⸗

halten wird .
1
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Der Vorſtand erkennt nach §. 28 und G. 29 Der

allgem . . ⸗Ordn . die eee gegen die

Gefangenen .

§. 11 .

Er übt die Disziplinargewalt ( § . 32 u. 33 der

allg . . ⸗Ordn . ) über die Aufſeher und das Hilfs⸗

perſonal , und erkennt Verweis , Geldſtrafen bis zu

5 fl. oder Arreſtſtrafen bis zu 3 Tagen .
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Hilfsperſonen werden von dem Vorſtand bis zu

Wiederbeſetzung freigewordener Stellen , oder ſonſt in

dringenden Fällen , angeſtellt und entlaſſen . Es iſt

aber ſogleich nach der Anſtellung die Genehmigung
der Kreisregierung einzuholen .

Die Vorſchriften über Anſtellung niederer Diener

haben auch auf Hilfsperſonen Anwendung .

§. 13 .

Er legt der Kreisregierung am 1. jedes Monats

Ueberſichten von den ab - und zugegangenen und für

die nächſte Zeit angekündigten , von den geſunden und

kranken Gefangenen , Arbeitsunfähigen , Arbeitsfähigen

und deren Eintheilung in die Gewerbe , und von den

erkannten Hausſtrafen vor .

F. 14 .

Er führt ein Tagebuch über die erſtatteten Beſuche

in der Anſtalt und ſeine Wahrnehmungen in Betreff
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der Aufſeher , der Gefangenen und des Gewerbs — |

betriebs , und ſendet daſſelbe alle 3 Monate mit Be⸗

richt über Zuſtand und Ergebniſſe der Anſtalt der

Kreisregierung .

Karlsruhe , den 13 . Auguſt 1852 .

Großherzogliches Miniſterium des Innern . —
In Abweſenheit des Präſidenten :

Weizel .

vdt . Turban .


	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16

